
Erklärung Versorgungsbezüge  03.04.17 

                  
(Name, Vorname)     (Beschäftigungsdienststelle) 

 
 

Erklärung 
über den Bezug von Versorgungsbezügen 

 
zur Erläuterung: 
§ 62 Abs. 1 Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) und § 60 Abs. 1 Soldatenversorgungsgesetz (SVG) enthal-
ten Anzeigepflichten der Beschäftigungsstelle gegenüber der Versorgungsregelungsbehörde bei jeder Verwen-
dung eines Versorgungsberechtigten.  
Durch Ausführungsvorschriften des Senators für Inneres – II C 5 – vom 08.06.1967 zur Durchführung des § 28 
VVA und des § 65 Abs. 4 und 5 der VBL-Satzung sind Anzeigepflichten gegenüber der Versorgungsregelungsbe-
hörde bzw. der VBL bestimmt worden. Der Durchführung der Anzeigepflichten dient dieser Vordruck. Ihre Anzei-
gepflicht gegenüber der Regelungsbehörde oder der die Versorgungsbezüge zahlenden Kasse besteht unabhän-
gig hiervon. 

 
Ich erhalte  
 

 Versorgungsbezüge nach dienstrechtlichen Vorschriften 
(z. B. Ruhegehalt, Emeritenbezüge, Witwengeld, Witwergeld, Waisengeld, Unterhaltsbeitrag, 
Übergangsgeld, Übergangsgebührnisse nach dem Soldatenversorgungsgesetz) 

 
 Versorgungsbezüge nach der Vereinbarung über die Versorgung der An-

gestellten und Arbeiter des Landes Berlin (VVA) 
(z. B. Ruhegeld, Witwengeld, Witwergeld, Waisengeld, Unterstützung) 

 
 Versorgungsrente von der Versorgungsanstalt des Bundes und der Län-

der (VBL) 
(z. B. Versorgungsrente, Witwenrente, Witwerrente, Waisenrente) 

 
 

 aufgrund meiner früheren Tätigkeit im öffentlichen Dienst als  

            . 

 
 aufgrund einer früheren Tätigkeit - meines Ehegatten - meines Vaters - 

meiner Mutter - im öffentlichen Dienst als  

            . 

 
Art der Versorgungsbezüge:         

Versorgungsregelungsbehörde:         

 Anschrift:         

 Geschäftszeichen:       

 
 keine der oben genannten Leistungen. 

 
 
Berlin, den      
 
 
      

(Unterschrift) 


